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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungs-
punkt 6 über die Ermächtigungen zum Ausschluss des Andienungs- und 
Bezugsrechts gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
 
Der Vorstand hat zu Tagesordnungspunkt 6 über die Ermächtigung der Gesell-
schaft, bei einem Rückkauf von United Internet Aktien mittels Kaufofferten das 
Andienungsrecht der Aktionäre auszuschließen und eine Veräußerung der von der 
Gesellschaft erworbenen eigenen United Internet Aktien auch in anderer Weise 
als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre unter Ausschluss des 
Bezugsrechts vorzunehmen, den nachfolgenden Bericht erstattet. Der Bericht ist 
vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der 
Gesellschaft unter www.united-internet.de im Bereich Investor Relati-
ons/Hauptversammlung zugänglich. Der Bericht wird auch in der Hauptversamm-
lung zur Einsichtnahme ausliegen. Er hat folgenden Inhalt: 
 
Zu Punkt 6 der Tagesordnung 
 
Dieser Tagesordnungspunkt enthält den Vorschlag, unter Aufhebung der beste-
henden Ermächtigungen vom 22. Mai 2014 die Gesellschaft zu ermächtigen, bis 
zum 18. September 2020 United Internet Aktien im Umfang von bis zu zehn vom 
Hundert des derzeitigen Grundkapitals, bzw., falls dieser Wert geringer ist, des 
zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals, zu erwerben. 
 
Die gesetzliche Höchstfrist von 5 Jahren wird dabei nicht ausgenutzt. Mit der 
vorgeschlagenen Ermächtigung wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, von 
der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG vorgesehenen Möglichkeit des Erwerbs und der 
Veräußerung eigener Aktien Gebrauch zu machen, um die damit verbundenen 
Vorteile im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu realisieren. 
 
 
a) Erwerb eigener Aktien und Ausschluss eines etwaigen Andienungs-
rechts  
 
Dieser Tagesordnungspunkt 6 enthält u.a. den Vorschlag, den Vorstand der Ge-
sellschaft zu ermächtigen, Aktien der Gesellschaft über die Börse, aber auch im 
Rahmen von Kaufofferten zu erwerben und dazu, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats, das Andienungsrecht der Aktionäre auszuschließen. Damit soll die Gesell-
schaft den Erwerb eigener Aktien optimal strukturieren können. 
 
Für die Gesellschaft kann es vorteilhaft sein, den Rückerwerb eigener Aktien 
nicht über die Börse, sondern durch eine Kaufofferte an alle Aktionäre durchzu-
führen. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn wegen des Volumens des ge-
planten Rückerwerbs die Kaufofferte schneller durchzuführen wäre als ein Rück-
erwerb über die Börse. 
 
Da der Rückerwerb eigener Aktien durch Einsatz von Kaufofferten die generelle 
Höchstgrenze von zehn vom Hundert des derzeitigen Grundkapitals, bzw., falls 
dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Er-
mächtigung bestehenden Grundkapitals, in jedem Fall einhalten muss, und dar-
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über hinaus ein Rückerwerb im Hinblick auf die Finanzierungspläne der Gesell-
schaft vom Volumen her durch die Gesellschaft beschränkbar sein muss, ist es 
denkbar, dass die Gesellschaft im Rahmen einer Kaufofferte mehr Aktien der Ge-
sellschaft angedient bekommt, als dies im Rahmen der Ermächtigung zum Rück-
erwerb eigener Aktien zulässig wäre bzw. als dies die Gesellschaft volumenmäßig 
vorgesehen hat. Um in einer solchen Situation das Gleichbehandlungsrecht der 
Aktionäre zu wahren, soll in der Regel vorgesehen werden, dass jeder andienen-
de Aktionär beim Rückkauf im proportionalen Verhältnis der von ihm angedienten 
Aktien zur Gesamtmenge der angedienten Aktien berücksichtigt wird. Die Kaufof-
ferte ließe sich daher nicht durchführen, wenn nicht das generelle Andienungs-
recht der Aktionäre ganz bzw. teilweise ausgeschlossen werden kann. 
 
Eine bevorzugte Berücksichtigung kleinerer Andienungen bis zu 150 Aktien kann 
vorgesehen werden, um den Verwaltungsaufwand bei der Abwicklung einer sol-
chen Kaufofferte zu begrenzen oder rechnerische Bruchteile auszuschließen. 
 
Nur durch den Ausschluss des Andienungsrechts wird die Gesellschaft in die Lage 
versetzt, den Rückerwerb eigener Aktien durch Einsatz einer Kaufofferte durch-
zuführen. Daher hält der Vorstand die Einschränkungen des Andienungsrechts 
der Aktionäre bzw. seinen Ausschluss nach sorgfältiger Abwägung der Interessen 
der Aktionäre und des Interesses der Gesellschaft aufgrund der Vorteile, die sich 
aus dem Einsatz von Kaufofferten ergeben können, für grundsätzlich gerechtfer-
tigt. Bei der Strukturierung einer möglichen Kaufofferte wird der Vorstand an-
hand der vorstehenden Leitlinien sehr genau prüfen und sorgfältig abwägen, ob 
und in welchem Umfang der Ausschluss der Andienungsrechte zu erfolgen hat. 
 
 
b) Verwendung erworbener eigener Aktien und Ausschluss des Bezugs-
rechts 
 
Die unter Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagene Ermächtigung des Vorstands 
sieht ferner vor, dass der Vorstand ermächtigt wird, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die aufgrund dieser oder früher erteilter Ermächtigungen gemäß § 71 
Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz erworbenen United Internet Aktien über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre zu veräußern sowie zu den in Tagesord-
nungspunkt 6 Buchstaben c) aa) bis ee) genannten Zwecken zu verwenden. Das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf United Internet Aktien wird insoweit ausgeschlos-
sen, wie diese Aktien gemäß der vorstehenden Ermächtigung nach Buchstaben c) 
aa) bis dd) von Tagesordnungspunkt 6 verwendet werden. Darüber hinaus kann 
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Falle der Veräußerung der 
eigenen Aktien durch Angebot an alle Aktionäre das Bezugsrecht der Aktionäre 
für Spitzenbeträge ausschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbe-
träge ist erforderlich, um eine Abgabe erworbener eigener Aktien im Wege eines 
Veräußerungsangebots an die Aktionäre technisch durchführbar zu machen. Die 
als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden 
entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 
Gesellschaft verwertet. Zu den übrigen Bezugsrechtsausschlüssen wird nachfol-
gend wie folgt Bericht erstattet: 
 
Zu Tagesordnungspunkt 6 Buchstabe c) aa): Die Aktien können mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an 
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alle Aktionäre veräußert werden, wenn die eigenen United Internet Aktien gegen 
eine Barleistung, die den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Aus-
stattung zum Zeitpunkt der Veräußerung (ohne Erwerbsnebenkosten) nicht we-
sentlich unterschreitet, veräußert werden. Als maßgeblicher Börsenpreis im Sinne 
der vorstehenden Veräußerungsregelung gilt der XETRA-Eröffnungskurs (oder 
eines an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren 
Nachfolgesystems) für die Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapier-
börse am Tag der Veräußerung der United Internet Aktien. Diese Ermächtigung 
gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
veräußerten Aktien insgesamt ein anteiliger Betrag von höchstens 10% des der-
zeitigen, bzw., falls dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der Ausübung 
der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals fällt. Auf die vorge-
nannte Höchstgrenze sind dabei diejenigen Aktien anzurechnen, für die während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung das Bezugsrecht in unmittelbarer oder entspre-
chender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wurde.  
 
Durch den damit verbundenen Bezugsrechtsausschluss können United Internet 
Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger verkauft oder neue Aktionärs-
gruppen im In- und Ausland gewonnen werden. Dies versetzt die Verwaltung in 
die Lage, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung bietende Möglichkeiten 
schnell, flexibel und kostengünstig zu nutzen. Es bedarf nicht der zeit- und kos-
tenaufwändigen Abwicklung eines Bezugsrechts. Die Vermögens- und Stimm-
rechtsinteressen der Aktionäre werden dadurch gewahrt, dass die Ermächtigung 
zum Erwerb und damit mittelbar auch die Ermächtigung zur Veräußerung auf 
insgesamt höchstens zehn vom Hundert des derzeitigen Grundkapitals bzw., falls 
dieser Wert geringer ist, des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Er-
mächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft beschränkt ist. Durch 
das Erfordernis einer Gegenleistung, die bei Barleistungen den Börsenpreis nicht 
wesentlich unterschreitet, wird sichergestellt, dass die Aktionäre vermögensmä-
ßig allenfalls unwesentlich verwässert werden. Dem steht der Vorteil für die Ge-
sellschaft und die Aktionäre gegenüber, durch die Erweiterung des Aktionärskrei-
ses das Interesse an der Aktie zu steigern. 
 
Zu Tagesordnungspunkt 6 Buchstabe c) bb): Die Aktien können ferner mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates gegen eine Sachleistung veräußert werden, insbe-
sondere im Rahmen des unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von Unterneh-
men, Unternehmensteilen oder Beteiligungen daran oder von sonstigen Vermö-
gensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, oder von 
Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen oder im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen als (Teil-)Gegenleistung. Dies soll die United 
Internet AG im Wettbewerb um interessante Akquisitionsobjekte stärken und ihr 
ermöglichen, schnell, flexibel und liquiditätsschonend auf sich bietende Gelegen-
heiten zum Erwerb solcher Vermögensgegenstände unter Einsatz eigener Aktien 
zu reagieren. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionäre Rechnung. Die Interessen der Aktionäre sind zum einen durch die Vo-
lumengrenze von 10% gewahrt, die eine weitergehende Einbuße der Beteili-
gungsquote ausschließt. Zum anderen wird sich der Vorstand bei der Festlegung 
der Bewertungsrelation am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft orientieren. 
Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist indes nicht vorgesehen, 
insbesondere damit einmal erzielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankun-
gen des Börsenpreises nicht wieder infrage gestellt werden können. 
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Zu Tagesordnungspunkt 6 Buchstabe c) cc): Zudem ist vorgesehen, dass der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die eigenen United Internet Aktien 
im Rahmen von Vergütungs- bzw. Belegschaftsaktienprogrammen an Mitglieder 
des Vorstands der United Internet AG bzw. an Personen, die in einem Arbeitsver-
hältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen 
oder standen und/oder Mitglieder der Geschäftsführung von mit der Gesellschaft 
verbundenen Unternehmen anbieten bzw. übertragen kann. Soweit United Inter-
net Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden sol-
len, obliegt die Entscheidung dem Aufsichtsrat der Gesellschaft. Die Möglichkeit 
zur Ausgabe von Aktien im Rahmen von Vergütungs- bzw. Belegschaftsaktien-
programmen liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da auf diese 
Weise die Identifikation der Programmteilnehmer mit dem Unternehmen und 
dadurch die Steigerung des Unternehmenswerts gefördert werden. Um den Pro-
grammteilnehmern eigene Aktien zum Erwerb anbieten zu können, muss das Er-
werbsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Die Nutzung 
vorhandener eigener Aktien als aktienkurs- und wertorientierte Vergütungsbe-
standteile statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann für die Gesell-
schaft zudem wirtschaftlich sinnvoll sein. Hierzu muss das Bezugsrecht der Akti-
onäre ausgeschlossen werden. 
 
Zu Tagesordnungspunkt 6 Buchstabe c) dd): Weiter ist vorgesehen, dass der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt wird, die eigenen United 
Internet Aktien zur Erfüllung von Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungs-
pflichten aus durch die Gesellschaft oder ihre nachgeordneten Konzerngesell-
schaften ausgegebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen zu verwen-
den. Durch die vorgeschlagene Beschlussfassung wird keine neue oder weitere 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen neben der 
bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen 
geschaffen. Sie dient lediglich dem Zweck, der Verwaltung die Möglichkeit einzu-
räumen, Options- bzw. Wandlungsrechte oder Wandlungspflichten, die aufgrund 
der bestehenden Ermächtigung ausgegeben werden, mit eigenen Aktien anstelle 
der Inanspruchnahme des ansonsten verfügbaren bedingten Kapitals zu bedie-
nen, wenn dies im Einzelfall nach Prüfung durch Vorstand und Aufsichtsrat im 
Interesse der Gesellschaft liegt. Der Vorteil der Verwendung bereits bestehender 
eigener Aktien liegt unter anderem darin, dass – anders als bei der Inanspruch-
nahme bedingten Kapitals – keine neuen Aktien geschaffen werden müssen und 
deshalb der für eine Kapitalerhöhung typische Verwässerungseffekt vermieden 
werden kann. 
 
 
c) Bericht  
 
Der Vorstand wird die Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung 
unterrichten. 
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Montabaur, im April 2017 
 
Für den Vorstand der United Internet AG 
 
 
Ralph Dommermuth   Robert Hoffmann   Frank Krause 
 
 
Jan Oetjen    Martin Witt 
 


